
 

Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel I 

Änderungen des Strafgesetzbuches 

Bedingte Entlassung aus einer Freiheitsstrafe Bedingte Entlassung aus einer Freiheitsstrafe 

§ 46. (1) Hat ein Rechtsbrecher die Hälfte der im Urteil verhängten oder im 
Gnadenweg festgesetzten zeitlichen Freiheitsstrafe, mindestens aber drei Monate 
verbüßt, so ist ihm der Rest der Strafe unter Bestimmung einer Probezeit bedingt 
nachzusehen, wenn anzunehmen ist, daß es nicht der Vollstreckung des Strafrestes 
bedarf, um den Rechtsbrecher von weiteren strafbaren Handlungen abzuhalten. 

§ 46. (1) Hat ein Verurteilter die Hälfte der im Urteil verhängten oder im 
Gnadenweg festgesetzten zeitlichen Freiheitsstrafe oder des nicht bedingt 
nachgesehenen Teils einer solchen Strafe, mindestens aber zwei Monate verbüßt, 
so ist ihm der Rest der Strafe unter Bestimmung einer Probezeit bedingt 
nachzusehen, sobald unter Berücksichtigung der Wirkung von Maßnahmen gemäß 
§§ 50 bis 52 anzunehmen ist, dass der Verurteilte durch die bedingte Entlassung 
nicht weniger als durch die weitere Verbüßung der Strafe von der Begehung 
strafbarer Handlungen mit schweren Folgen abgehalten wird. 

(2) Hat ein Rechtsbrecher zwei Drittel der im Urteil verhängten oder im 
Gnadenweg festgesetzten zeitlichen Freiheitsstrafe, mindestens aber drei Monate 
verbüßt, so ist ihm der Rest der Strafe unter Bestimmung einer Probezeit bedingt 
nachzusehen, es sei denn, daß besondere Gründe befürchten lassen, der 
Rechtsbrecher werde in Freiheit weitere strafbare Handlungen begehen. 

(2) Hat ein Verurteilter die Hälfte, aber noch nicht zwei Drittel einer mehr als 
fünfjährigen Freiheitsstrafe verbüßt, so ist er trotz Vorliegens der Voraussetzungen 
nach Abs. 1 solange nicht bedingt zu entlassen, als es im Hinblick auf die Schwere 
der Tat ausnahmsweise des weiteren Vollzuges der Strafe  bedarf, um der 
Begehung strafbarer Handlungen durch andere entgegenzuwirken. 

(2a) Ist die Freiheitsstrafe wegen einer vor Vollendung des 
einundzwanzigsten Lebensjahres begangenen Tat verhängt worden, so beträgt die 
mindestens zu verbüßende Strafzeit (Abs. 1 und 2) einen Monat. 

(3) Ist die Freiheitsstrafe wegen einer vor Vollendung des einundzwanzigsten 
Lebensjahr begangenen Tat verhängt worden, so beträgt die mindestens zu 
verbüßende Strafzeit (Abs. 1) einen Monat. 

(3) Bei jeder Entscheidung über eine bedingte Entlassung sind die Person des 
Rechtsbrechers, sein Vorleben, seine Aussichten auf ein redliches Fortkommen 
und seine Aufführung während der Vollstreckung sowie der Umstand zu 
berücksichtigen, ob es aus besonderen Gründen der Vollstreckung des Strafrestes 
bedarf, um der Begehung strafbarer Handlungen durch andere entgegenzuwirken. 
Gegebenenfalls ist die bedingte Entlassung nur in Verbindung mit anderen 
Maßnahmen auszusprechen. 

(4) Bei Entscheidungen nach Abs. 1 ist auf den Umstand Bedacht zu nehmen, 
inwieweit durch den bisherigen Vollzug der Strafe, insbesondere auch durch eine 
während des Vollzugs begonnene freiwillige  Behandlung im Sinne von § 51 
Abs. 3, die der Verurteilte in Freiheit fortzusetzen bereit ist, eine Änderung der für 
die Bemessung der Strafe erheblichen Verhältnisse eingetreten ist oder durch 
Maßnahmen gemäß §§ 50 bis 52 erreicht werden kann. 

(4) Verbüßt ein Rechtsbrecher mehrere Freiheitsstrafen, so ist ihre 
Gesamtdauer maßgebend, sofern sie unmittelbar nacheinander verbüßt oder 
lediglich durch Zeiten unterbrochen werden, in denen er sonst auf behördliche 
Anordnung angehalten wird. Nach § 43a Abs. 3 und 4 nicht bedingt nachgesehene 
Teile einer Strafe bleiben jedoch außer Betracht. Eine bedingte Entlassung aus 
einem solchen Strafteil ist ausgeschlossen. 

(5) Verbüßt ein Verurteilter mehrere Freiheitsstrafen, Strafteile oder 
Strafreste, so ist ihre Gesamtdauer maßgebend, sofern sie unmittelbar 
nacheinander verbüßt oder lediglich durch Zeiten unterbrochen werden, in denen 
er sonst auf behördliche Anordnung angehalten wird. Nach spätestens fünfzehn 
Jahren ist jedoch in jedem Fall über die bedingte Entlassung zu entscheiden. 
Wurde auf eine Zusatzstrafe erkannt (§§ 31, 40), so sind auch bei unterbrochenem 
Vollzug alle Strafen maßgebend, auf die beim Ausspruch der Zusatzstrafe Bedacht 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
zu nehmen war; wurde der Verurteilte aus einer dieser Strafen bedingt entlassen, 
so ist die tatsächlich in Haft zugebrachte Zeit maßgebend. 

(5) Ein Rechtsbrecher, der zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt 
worden ist, darf nicht bedingt entlassen werden, bevor er fünfzehn Jahre verbüßt 
hat. Trifft diese Voraussetzung zu, so ist er gleichwohl nur dann bedingt zu 
entlassen, wenn nach seiner Person, seinem Vorleben, seinen Aussichten auf ein 
redliches Fortkommen und seiner Aufführung während der Vollstreckung 
anzunehmen ist, daß er in Freiheit keine weiteren strafbaren Handlungen begehen 
werde und es trotz der Schwere der Tat nicht der weiteren Vollstreckung bedarf, 
um der Begehung strafbarer Handlungen durch andere entgegenzuwirken. 

(6) Ein zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe Verurteilter darf nur bedingt 
entlassen werden, wenn er mindestens fünfzehn Jahre verbüßt hat und wenn 
anzunehmen ist, dass er keine weiteren strafbaren Handlungen mit schweren 
Folgen begehen werde. 

Probezeiten Probezeiten 

§ 48. (1) Die Probezeit bei der bedingten Entlassung aus einer Freiheitsstrafe 
ist mit mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren zu bemessen. Übersteigt 
der bedingt erlassene Strafrest drei Jahre, so beträgt die Probezeit fünf Jahre. Bei 
der bedingten Entlassung aus einer lebenslangen Freiheitsstrafe beträgt die 
Probezeit zehn Jahre. 

§ 48. (1) Die Probezeit bei der bedingten Entlassung aus einer Freiheitsstrafe 
ist mit mindestens einem Jahr und höchstens zwei Jahren zu bemessen. Übersteigt 
der bedingt erlassene Strafrest drei Jahre, so beträgt die Probezeit fünf Jahre. Bei 
der bedingten Entlassung aus einer lebenslangen Freiheitsstrafe beträgt die 
Probezeit zehn Jahre. 

 (1a) Erweist sich die Fortsetzung einer Behandlung im Sinne von § 51 Abs. 3, 
zu der sich der Verurteilte bereit erklärt hat, als notwendig, um eine bedingte 
Entlassung rechtfertigen zu können (§ 46 Abs. 4), so ist die Probezeit mit 
mindestens einem und höchstens fünf Jahren zu bemessen. 

(2) … (2) … 

(3) … (3) … 

Erteilung von Weisungen und Anordnung der Bewährungshilfe Erteilung von Weisungen und Anordnung der Bewährungshilfe 

§ 50. (1) Wird einem Rechtsbrecher die Strafe oder die mit 
Freiheitsentziehung verbundene vorbeugende Maßnahme bedingt nachgesehen 
oder wird er aus einer Freiheitsstrafe oder einer mit Freiheitsentziehung 
verbundenen vorbeugenden Maßnahme bedingt entlassen, so hat das Gericht ihm 
Weisungen zu erteilen oder die Bewährungshilfe anzuordnen, soweit das 
notwendig oder zweckmäßig ist, um den Rechtsbrecher von weiteren mit Strafe 
bedrohten Handlungen abzuhalten. Wird ein Rechtsbrecher wegen einer vor 
Vollendung des einundzwanzigsten Lebensjahres begangenen Tat bedingt 
entlassen, so ist stets Bewährungshilfe anzuordnen, es sei denn, dass nach der Art 
der Tat, der Person des Rechtsbrechers und seinem Vorleben anzunehmen ist, dass 
er auch ohne eine solche Anordnung keine weiteren strafbaren Handlungen 
begehen werde. Ordnet das Gericht die Bewährungshilfe an, so hat der Leiter der 
zuständigen Dienst- oder Geschäftsstelle für Bewährungshilfe dem Rechtsbrecher 

§ 50. (1) (1) Wird einem Rechtsbrecher die Strafe oder die mit 
Freiheitsentziehung verbundene vorbeugende Maßnahme bedingt nachgesehen 
oder wird er aus einer Freiheitsstrafe oder einer mit Freiheitsentziehung 
verbundenen vorbeugenden Maßnahme bedingt entlassen, so hat das Gericht ihm 
Weisungen zu erteilen oder Bewährungshilfe anzuordnen, soweit das notwendig 
oder zweckmäßig ist, um den Rechtsbrecher von weiteren mit Strafe bedrohten 
Handlungen abzuhalten. Dasselbe gilt, wenn der Ausspruch der Strafe für eine 
Probezeit vorbehalten wird (§ 13 des Jugendgerichtsgesetzes 1988) oder die 
Einleitung des Vollzuges einer Freiheitsstrafe, die wegen einer vor Vollendung 
des einundzwanzigsten Lebensjahres begangenen Tat verhängt worden ist, nach 
§ 6 Abs. 1 Z 2 lit. a des Strafvollzugsgesetzes oder nach § 52 des 
Jugendgerichtsgesetzes 1988 für die Dauer von mehr als drei Monaten 
aufgeschoben wird. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
einen Bewährungshelfer zu bestellen und diesen dem Gericht bekanntzugeben. 

(1a) Abs. 1 gilt entsprechend, wenn der Ausspruch der Strafe für eine 
Probezeit vorbehalten wird (§ 13 des Jugendgerichtsgesetzes 1988) oder die 
Einleitung des Vollzuges einer Freiheitsstrafe, die wegen einer vor Vollendung 
des einundzwanzigsten Lebensjahres begangenen Tat verhängt worden ist, nach 
§ 6 Abs. 1 Z 2 lit. a des Strafvollzugsgesetzes oder nach § 52 des 
Jugendgerichtsgesetzes 1988 für die Dauer von mehr als drei Monaten 
aufgeschoben wird. 

(2) Bewährungshilfe ist stets anzuordnen, wenn ein Verurteilter 
 1. vor Verbüßung von zwei Dritteln einer Freiheitsstrafe (§ 46 Abs. 1), 
 2. aus einer Freiheitsstrafe wegen einer vor Vollendung des 

einundzwanzigsten Lebensjahres begangenen Tat, 
 3. aus einer mehr als fünfjährigen Freiheitsstrafe oder 
 4. aus lebenslanger Freiheitsstrafe 

bedingt entlassen wird. In den Fällen der Z 1 bis 2 ist von der Anordnung der 
Bewährungshilfe nur abzusehen, wenn nach der Art der Tat, der Person des 
Rechtsbrechers und seiner Entwicklung angenommen werden kann, dass er auch 
ohne eine solche Anordnung keine weiteren strafbaren Handlungen begehen 
werde. 

(2) Weisungen sowie die Anordnung der Bewährungshilfe gelten für die 
Dauer des vom Gericht bestimmten Zeitraumes, höchstens jedoch bis zum Ende 
der Probezeit, soweit sie nicht vorher aufgehoben oder gegenstandslos werden. 

(3) Weisungen sowie die Anordnung der Bewährungshilfe gelten für die 
Dauer des vom Gericht bestimmten Zeitraums, höchstens jedoch bis zum Ende der 
Probezeit, soweit sie nicht vorher aufgehoben oder gegenstandslos werden. Im Fall 
des Abs. 2 Z 3 ist Bewährungshilfe zumindest für das erste Jahr und im Fall der 
Abs. 2 Z 4 zumindest für die ersten drei Jahre nach der Entlassung anzuordnen. 

Bewährungshilfe Bewährungshilfe 

§ 52. (1) Der Bewährungshelfer hat sich mit Rat und Tat darum zu bemühen, 
dem Rechtsbrecher zu einer Lebensführung und Einstellung zu verhelfen, die 
diesen in Zukunft von der Begehung mit Strafe bedrohter Handlungen abzuhalten 
vermag. Soweit es dazu nötig ist, hat er ihn auf geeignete Weise bei seinen 
Bemühungen zu unterstützen, wesentliche Lebensbedürfnisse zu decken, 
insbesondere Unterkunft und Arbeit zu finden. 

§ 52. (1) Ordnet das Gericht die Bewährungshilfe an, so hat der Leiter der 
zuständigen Geschäftsstelle für Bewährungshilfe dem Rechtsbrecher einen 
Bewährungshelfer zu bestellen und diesen dem Gericht bekanntzugeben. Der 
Bewährungshelfer hat sich mit Rat und Tat darum zu bemühen, dem 
Rechtsbrecher zu einer Lebensführung und Einstellung zu verhelfen, die diesen in 
Zukunft von der Begehung mit Strafe bedrohter Handlungen abzuhalten vermag. 
Soweit es dazu nötig ist, hat er ihn auf geeignete Weise bei seinen Bemühungen zu 
unterstützen, wesentliche Lebensbedürfnisse zu decken, insbesondere Unterkunft 
und Arbeit zu finden. 

(2) … (2) … 

(3) Das Gericht hat während der Probezeit die Bewährungshilfe auch 
nachträglich anzuordnen oder sie aufzuheben, soweit dies nach § 50 geboten 
erscheint. 

(3) Das Gericht hat während der Probezeit die Bewährungshilfe auch 
nachträglich anzuordnen oder sie aufzuheben, soweit dies nach § 50 geboten 
erscheint. In den Fällen des § 50 Abs. 2 Z 1 bis 3 ist jedenfalls nach Ablauf eines 
Jahres seit der Entlassung nach Einholung eines Berichtes des Bewährungshelfers 
und einer Stellungnahme des Leiters der zuständigen Geschäftsstelle für 
Bewährungshilfe zu entscheiden, ob die Anordnung der Bewährungshilfe 
weiterhin notwendig oder zweckmäßig ist.“ 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Widerruf der bedingten Strafnachsicht und der bedingten Entlassung aus 
einer Freiheitsstrafe 

Widerruf der bedingten Strafnachsicht und der bedingten Entlassung aus 
einer Freiheitsstrafe 

§ 53. (1) Wird der Rechtsbrecher wegen einer während der Probezeit 
begangenen strafbaren Handlung verurteilt, so hat das Gericht die bedingte 
Strafnachsicht oder die bedingte Entlassung aus einer Freiheitsstrafe zu widerrufen 
und die Strafe, den Strafteil oder den Strafrest vollziehen zu lassen, wenn dies in 
Anbetracht der neuerlichen Verurteilung zusätzlich zu dieser geboten erscheint, 
um den Rechtsbrecher von weiteren strafbaren Handlungen abzuhalten. Eine 
strafbare Handlung, die der Rechtsbrecher in der Zeit zwischen der Entscheidung 
erster Instanz und der Rechtskraft der Entscheidung über die Gewährung der 
bedingten Strafnachsicht oder der bedingten Entlassung oder während einer 
behördlichen Anhaltung, die in die Probezeit nicht einzurechnen ist (§ 49), 
begangen hat, steht einer in der Probezeit verübten strafbaren Handlung gleich. 

§ 53. (1) Wird der Rechtsbrecher wegen einer während der Probezeit 
begangenen strafbaren Handlung verurteilt, so hat das Gericht die bedingte 
Strafnachsicht oder die bedingte Entlassung aus einer Freiheitsstrafe zu widerrufen 
und die Strafe, den Strafteil oder den Strafrest vollziehen zu lassen, wenn dies in 
Anbetracht der neuerlichen Verurteilung zusätzlich zu dieser geboten erscheint, 
um den Rechtsbrecher von weiteren strafbaren Handlungen abzuhalten. Die 
bedingte Nachsicht des Teiles einer Freiheitsstrafe und die bedingte Entlassung 
aus dem nicht bedingt nachgesehenen Strafteil können nur gemeinsam widerrufen 
werden. Im Fall des Widerrufs der bedingten Entlassung aus einer lebenslangen 
Freiheitsstrafe steht der Strafrest hinsichtlich der zeitlichen Voraussetzungen für 
eine abermalige bedingte Entlassung einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren gleich. 
Eine strafbare Handlung, die der Rechtsbrecher in der Zeit zwischen der 
Entscheidung erster Instanz und der Rechtskraft der Entscheidung über die 
Gewährung der bedingten Strafnachsicht oder der bedingten Entlassung oder 
während einer behördlichen Anhaltung, die in die Probezeit nicht einzurechnen ist 
(§ 49), begangen hat, steht einer in der Probezeit verübten strafbaren Handlung 
gleich. 

(2) Wenn der Rechtsbrecher während des vom Gericht bestimmten 
Zeitraumes eine Weisung trotz förmlicher Mahnung mutwillig nicht befolgt oder 
sich beharrlich dem Einfluß des Bewährungshelfers entzieht, hat das Gericht die 
bedingte Strafnachsicht oder die bedingte Entlassung zu widerrufen und die Strafe 
oder den Strafrest vollziehen zu lassen, wenn dies nach den Umständen geboten 
erscheint, um den Rechtsbrecher von der Begehung strafbarer Handlungen 
abzuhalten. 

(2) Wenn der Rechtsbrecher während des vom Gericht bestimmten 
Zeitraumes eine Weisung trotz förmlicher Mahnung mutwillig nicht befolgt oder 
sich beharrlich dem Einfluß des Bewährungshelfers entzieht, hat das Gericht die 
bedingte Strafnachsicht oder die bedingte Entlassung zu widerrufen und die Strafe 
oder den Strafrest vollziehen zu lassen, wenn dies nach den Umständen geboten 
erscheint, um den Rechtsbrecher von der Begehung strafbarer Handlungen 
abzuhalten. Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(3) … (3) … 

(4) … (4) … 

Raufhandel Raufhandel 

§ 91. (1) … § 91. (1) … 

(2) … (2) … 

 „(2a) Wer an einer Schlägerei oder einem Angriff mehrerer in einem 
Sicherheitsbereich bei einer Sportgroßveranstaltung (§ 36b SPG) tätlich teilnimmt, 
ist schon wegen dieser Teilnahme mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

(3) … (3) … 
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Artikel II 

Änderungen des Strafprozessordnung  1975 

§ 265. (1) Liegen die zeitlichen Voraussetzungen für die bedingte Entlassung 
aus einer Freiheitsstrafe infolge Anrechnung einer Vorhaft oder einer im Ausland 
verbüßten Strafe schon im Zeitpunkt des Urteils vor, so hat das Gericht dem 
Angeklagten den Rest der Strafe unter Bestimmung einer Probezeit mit Beschluß 
bedingt nachzusehen, wenn auch die übrigen im § 46 StGB genannten 
Voraussetzungen vorliegen. In diesem Beschluß hat das Gericht gegebenenfalls 
auch Weisungen zu erteilen und die Bewährungshilfe anzuordnen (§ 50 StGB). 

§ 265.  (1) Liegen die zeitlichen Voraussetzungen für die bedingte Entlassung 
aus einer Freiheitsstrafe infolge Anrechnung einer Vorhaft, einer im Ausland 
verbüßten Strafe oder des verbüßten Teils einer Freiheitsstrafe, auf die nach 
§§ 31, 40 StGB Bedacht zu nehmen ist, schon im Zeitpunkt des Urteils vor, so hat 
das Gericht dem Angeklagten den Rest der Strafe unter Bestimmung einer 
Probezeit mit Beschluss bedingt nachzusehen, wenn auch die übrigen im § 46 
StGB genannten Voraussetzungen vorliegen. 

§ 409. (1) … § 409. (1) … 

(2) … (2) … 

(3) Ersatzfreiheitsstrafen sind wie andere Freiheitsstrafen zu vollziehen. Der 
Vollzug hat jedoch zu unterbleiben, soweit der Verurteilte die ausständige 
Geldstrafe erlegt oder durch eine öffentliche Urkunde nachweist, daß sie gezahlt 
ist. Darauf ist in der Strafvollzugsanordnung und in der Aufforderung zum 
Strafantritt hinzuweisen 

(3) Ersatzfreiheitsstrafen sind wie andere Freiheitsstrafen nach den 
Bestimmungen des StVG anzuordnen und zu vollziehen. 

Artikel III 

Änderungen des Strafvollzugsgesetzes 

Anordnung des Vollzuges Anordnung des Vollzuges 

§ 3. 1) Ist an einem Verurteilten eine Freiheitsstrafe zu vollziehen, so ist der 
Strafvollzug anzuordnen und die nach § 9 zur Einleitung oder Durchführung des 
Strafvollzuges zuständige Anstalt von der Anordnung zu verständigen. Zugleich 
mit dieser Verständigung oder so bald wie möglich ist der Anstalt auch eine 
Ausfertigung des Strafurteiles zu übersenden. Ist der psychische Zustand des 
Verurteilten oder sein sonstiger Gesundheitszustand im Zuge des Strafverfahrens 
durch sachverständige Personen untersucht worden, so ist der Verständigung auch 
eine Abschrift des Gutachtens anzuschließen. 

§ 3. (1) Ist an einem Verurteilten eine Freiheitsstrafe zu vollziehen, so ist der 
Strafvollzug anzuordnen und die nach § 9 zur Einleitung oder Durchführung des 
Strafvollzuges zuständige Anstalt von der Anordnung zu verständigen. Zugleich 
mit dieser Verständigung oder so bald wie möglich ist der Anstalt auch eine 
Ausfertigung des Strafurteiles zu übersenden. Der Vollzug einer 
Ersatzfreiheitsstrafe hat jedoch zu unterbleiben, soweit der Verurteilte die 
ausständige Geldstrafe erlegt, durch eine öffentliche Urkunde nachweist, dass sie 
gezahlt ist, oder gemeinnützige Leistungen (§ 3a) erbringt. Darüber ist er in der 
Strafvollzugsanordnung und in der Aufforderung zum Strafantritt zu informieren, 
wobei ihm auch das Ausmaß der zu erbringenden gemeinnützigen Leistungen 
mitzuteilen ist. Eine Gleichschrift dieser Mitteilung ist auch einer in der 
Sozialarbeit erfahrenen Person (§ 29b Bewährungshilfegesetz) zu übermitteln. Ist 
der psychische Zustand des Verurteilten oder sein sonstiger Gesundheitszustand 
im Zuge des Strafverfahrens durch sachverständige Personen untersucht worden, 
so ist der Verständigung auch eine Abschrift des Gutachtens anzuschließen. 
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(2) … (2) … 

(3) Ist der Aufenthaltsort des Verurteilten unbekannt, so sind die §§ 414 bis 
418 der Strafprozeßordnung 1960 dem Sinne nach anzuwenden. 

(3) Ist der Aufenthaltsort des Verurteilten unbekannt, so sind die §§ §§ 135 
Abs. 2 Z 4 und § 136 Abs. 1 Z 3 und §§ 167 bis 169 der Strafprozessordnung 
1975, BGBl. Nr. 631/1975 (StPO) dem Sinne nach anzuwenden 

(4) … (4) … 

(5) Muß eine der im § 158 der Strafprozeßordnung 1960 genannten Personen 
zum Vollzug einer Freiheitsstrafe in Haft genommen werden, so ist der Vorstand 
der Dienstbehörde oder der unmittelbare Vorgesetzte dieser Person davon zu 
verständigen. 

(5) Muss ein Beamter (§ 74 Abs. 1 Z 4 StGB) zum Vollzug einer 
Freiheitsstrafe in Haft genommen werden, so ist der Leiter der Dienststelle davon 
zu verständigen. 

 Erbringung gemeinnütziger Leistungen 

 § 3a. (1) Gemeinnützige Leistungen sind in der Freizeit bei einer geeigneten 
Einrichtung (§ 202 StPO) zu erbringen, mit der das Einvernehmen herzustellen ist. 
Pro Woche sind mindestens zehn und nicht mehr als 40 Arbeitsstunden 
anzuordnen, wobei der Zeitraum für die Erbringung nicht länger bemessen werden 
darf, als der Verurteilte bei wöchentlich zehn Arbeitsstunden benötigen würde. 
Vier Stunden gemeinnütziger Leistungen entsprechen einem Tag der 
Freiheitsstrafe. Nach vollständiger Erbringung gilt die Strafe als vollzogen. 

 (2) Teilt der Verurteilte innerhalb der Frist des § 3 Abs. 2 dem Gericht mit, 
dass er sich bereit erkläre, gemeinnützige Leistungen zu erbringen, so wird diese 
Frist gehemmt. Danach muss der Verurteilte innerhalb eines Monats ein 
Einvernehmen mit einer geeigneten Einrichtung erreichen und dies dem Gericht 
mitteilen. Wird innerhalb dieser Frist kein Einvernehmen erzielt, so läuft die Frist 
des § 3 Abs. 2 fort. Teilt der Verurteilte hingegen die erreichte Einigung 
rechtzeitig mit, so gilt der Strafvollzug mit dem Tag des Einlangens der Mitteilung 
bei Gericht bis zum Nachweis der Erbringung der gemeinnützigen Leistungen als 
aufgeschoben. 

 (3) Entspricht die Einigung nicht den gesetzlichen Voraussetzungen, so hat 
das Gericht dem Verurteilten mitzuteilen, welche Änderungen der Einigung 
erforderlich wären, und ihm aufzutragen, die geänderte Einigung binnen 14 Tagen 
vorzulegen, widrigenfalls die Strafe zu vollziehen ist. 

 (4) Der Aufschub ist zu widerrufen und die Freiheitsstrafe zu vollziehen, 
wenn der Verurteilte die gemeinnützigen Leistungen nicht oder nicht vollständig 
erbringt; bereits erbrachte Leistungen sind entsprechend zu berücksichtigen. Weist 
der Verurteilte nach, dass er an der vollständigen Erbringung der gemeinnützigen 
Leistungen durch unvorhersehbare oder unabwendbare Ereignisse gehindert war, 
so hat das Gericht den Aufschub für die notwendige und angemessene Dauer zu 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
verlängern. 

 (5) Für das Verfahren gilt § 7. 

 Vorläufiges Absehen vom Strafvollzug wegen Aufenthaltsverbotes 

 § 4a. (1) Hat ein Verurteilter die Hälfte der Strafzeit, mindestens aber zwei 
Monate, verbüßt, so ist vom weiteren Vollzug der Strafe vorläufig abzusehen, 
wenn 
 1. gegen ihn wegen einer Straftat, derentwegen er seine Freiheitsstrafe 

verbüßt, ein Aufenthaltsverbot verhängt wurde, 
 2. einer allfälligen Vollstreckung des Aufenthaltsverbotes auch keine 

sonstigen Hindernisse entgegenstünden, 
 3. er sich bereit erklärt, seiner Ausreiseverpflichtung unverzüglich 

nachzukommen. 

 (2) Reist der Verurteilte nicht aus oder kehrt er während der Dauer des 
Aufenthaltsverbots in das Bundesgebiet zurück, so ist die Reststrafe zu vollziehen, 
soweit dies unter Berücksichtigung der Gründe für das Aufenthaltsverbot und 
dessen Dauer sowie des zu vollziehenden Strafrestes zur Abwehr der vom 
Verurteilten ausgehenden Gefahr der Begehung strafbarer Handlungen 
verhältnismäßig erscheint. 

 (3) Nach Abs. 1 ist nicht vorzugehen, soweit der Verurteilte in den 
Anwendungsbereich der Bestimmungen des Bundesgesetzes über die justizielle 
Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union – 
EU-JZG oder zwischenstaatlicher Vereinbarungen über die Übernahme der 
Vollstreckung durch einen anderen Staat fällt. 

 (4) Der Anstaltsleiter hat Verurteilte, die innerhalb des nächsten Vierteljahres 
die zeitlichen Voraussetzungen gemäß Abs. 1 erreichen und über die ein 
Aufenthaltsverbot verhängt wurde, über die sonstigen Voraussetzungen des 
vorläufigen Absehens zu informieren und die zuständige Fremdenpolizeibehörde 
um Stellungnahme zu ersuchen, ob einer Vollstreckung des Aufenthaltsverbotes 
Hindernisse entgegenstehen. 

Zuständigkeit und Verfahren Zuständigkeit und Verfahren 

§ 7. (1) … § 7. (1) … 

(2) Die in den §§ 4 bis 6 bezeichneten Entscheidungen haben durch Beschluß 
zu erfolgen. Gegen diesen Beschluß steht dem öffentlichen Ankläger und dem 
Verurteilten die Beschwerde an den übergeordneten Gerichtshof offen. Die 
Beschwerde ist binnen vierzehn Tagen einzubringen. 

(2) Für das Verfahren nach den §§ 4 bis 6 gelten, soweit im Einzelnen nicht 
anderes angeordnet wird, die Bestimmungen der StPO sinngemäß. Der Verurteilte 
hat die Rechte des Beschuldigten. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(3) … (3) … 

Zuständigkeit Zuständigkeit 

§ 9. (1) Freiheitsstrafen, deren Strafzeit achtzehn Monate übersteigt, sind in 
der nach § 134 zu bestimmenden Strafvollzugsanstalt zu vollziehen; bis zur 
Bestimmung der zuständigen Strafvollzugsanstalt ist der Strafvollzug jedoch im 
Gefangenenhaus eines Gerichtshofes einzuleiten. 

§ 9. (1) Freiheitsstrafen, deren Strafzeit achtzehn Monate übersteigt, sind in 
der nach § 134 zu bestimmenden Strafvollzugsanstalt zu vollziehen; bis zur 
Bestimmung der zuständigen Strafvollzugsanstalt ist der Strafvollzug jedoch im 
Gefangenenhaus (Justizanstalt eines Landesgerichtes) einzuleiten. 

(2) Freiheitsstrafen, deren Strafzeit achtzehn Monate nicht übersteigt, sind in 
den Gefangenenhäusern der Gerichtshöfe oder in Strafvollzugsanstalten, 
Freiheitsstrafen, deren Strafzeit drei Monate nicht übersteigt, ausschließlich in den 
Gefangenenhäusern der Gerichtshöfe zu vollziehen. Sind Strafen in einer 
Strafvollzugsanstalt zu vollziehen, die für die Einleitung des Strafvollzuges nicht 
eingerichtet ist, so ist der Strafvollzug im Gefangenenhaus eines Gerichtshofes 
einzuleiten. Das gleiche gilt, wenn es dem Verurteilten im Hinblick auf die 
Entfernung zwischen seinem Wohnsitz oder Aufenthalt (Abs. 3) und der 
Strafvollzugsanstalt offenbar nicht zumutbar ist, die Strafe in der 
Strafvollzugsanstalt anzutreten. 

(2) Freiheitsstrafen, deren Strafzeit achtzehn Monate nicht übersteigt, sind in 
den Gefangenenhäusern oder in Strafvollzugsanstalten, Freiheitsstrafen, deren 
Strafzeit drei Monate nicht übersteigt, ausschließlich in den Gefangenenhäusern zu 
vollziehen. Sind Strafen in einer Strafvollzugsanstalt zu vollziehen, die für die 
Einleitung des Strafvollzuges nicht eingerichtet ist, so ist der Strafvollzug im 
Gefangenenhaus einzuleiten. Das gleiche gilt, wenn es dem Verurteilten im 
Hinblick auf die Entfernung zwischen seinem Wohnsitz oder Aufenthalt (Abs. 3) 
und der Strafvollzugsanstalt offenbar nicht zumutbar ist, die Strafe in der 
Strafvollzugsanstalt anzutreten. 

(3) Ist der Vollzug einer Freiheitsstrafe im Gefangenenhaus eines 
Gerichtshofes einzuleiten oder durchzuführen, so ist örtlich zuständig das 
Gefangenenhaus desjenigen Gerichtshofes, in dessen Sprengel der Verurteilte 
seinen Wohnsitz hat. Hat der Verurteilte keinen inländischen Wohnsitz, so ist der 
gewöhnliche Aufenthalt des Verurteilten, in Ermangelung eines solchen 
Aufenthaltes im Inland aber jeder andere Aufenthalt des Verurteilten im Inland 
maßgebend. Ist der Verurteilte in gerichtlicher Haft, so ist an Stelle des 
Wohnsitzes, gewöhnlichen Aufenthaltes oder Aufenthaltes der Ort der Haft 
maßgebend. 

(3) Ist der Vollzug einer Freiheitsstrafe im Gefangenenhaus einzuleiten oder 
durchzuführen, so ist örtlich zuständig das Gefangenenhaus desjenigen 
Landesgerichtes, in dessen Sprengel der Verurteilte seinen Wohnsitz hat. Hat der 
Verurteilte keinen inländischen Wohnsitz, so ist der gewöhnliche Aufenthalt des 
Verurteilten, in Ermangelung eines solchen Aufenthaltes im Inland aber jeder 
andere Aufenthalt des Verurteilten im Inland maßgebend. Ist der Verurteilte in 
gerichtlicher Haft, so ist an Stelle des Wohnsitzes, gewöhnlichen Aufenthaltes 
oder Aufenthaltes der Ort der Haft maßgebend. 

(4) ... (4) ... 

Gebühren der Sachverständigen im Verfahren der Vollzugsbehörden Gebühren der Sachverständigen im Verfahren der Vollzugsbehörden 

§ 15. Sachverständige haben für ihre Tätigkeit im Verfahren der 
Vollzugsbehörden Anspruch auf Gebühren nach dem Gebührenanspruchsgesetz 
1975 und nach der gemäß § 126a der Strafprozeßordnung erlassenen Verordnung. 

§ 15. Sachverständige haben für ihre Tätigkeit im Verfahren der 
Vollzugsbehörden Anspruch auf Gebühren nach dem Gebührenanspruchsgesetz 
1975. 

Zuständigkeit Zuständigkeit 

§ 16. (1) Vollzugsgericht ist der in Strafsachen tätige Gerichtshof erster 
Instanz, in dessen Sprengel die Freiheitsstrafe vollzogen wird. Die Entscheidung 
steht in den Fällen des Abs. 2 Z. 1 bis 9 einem Einzelrichter zu. Im Fall des Abs. 2 
Z. 12 steht sie einer Versammlung von drei Richtern zu, wenn es sich aber 
ausschließlich um den Vollzug einer Freiheitsstrafe handelt, die in einem 

§ 16. (1) Vollzugsgericht ist das in Strafsachen tätige Landesgericht, in 
dessen Sprengel die Freiheitsstrafe vollzogen wird. Die Entscheidung steht in den 
Fällen des Abs. 2 Z 1 bis 9 einem Einzelrichter zu. Im Fall des Abs. 2 Z 12 steht 
sie einem Senat zu, wenn es sich aber ausschließlich um den Vollzug einer 
Freiheitsstrafe handelt, die in einem Verfahren verhängt worden ist, in dem in 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verfahren verhängt worden ist, in dem in erster Instanz ein Einzelrichter erkannt 
hat, oder ausschließlich um die Erteilung von Weisungen, die Bestellung eines 
Bewährungshelfers oder die endgültige Entlassung, einem Einzelrichter. 

erster Instanz ein Einzelrichter erkannt hat, oder ausschließlich um die Erteilung 
von Weisungen, die Bestellung eines Bewährungshelfers oder die endgültige 
Entlassung, einem Einzelrichter. 

(2) … (2) … 

 (3) Die Senate nach § 16 Abs. 1 setzen sich aus zwei Richtern, von denen 
einer den Vorsitz führt, und einem fachkundigen Laienrichter zusammen. 

 Fachkundige Laienrichter 

 § 16a. (1) Die fachkundigen Laienrichter sind in Ausübung ihres Amtes 
unabhängig; sie üben hiebei die mit dem Richteramt verbundenen Befugnisse in 
vollem Umfang aus. Soweit im nachstehenden nicht besonders geregelt, sind die 
Bestimmungen für Richter sinngemäß auch für die fachkundigen Laienrichter 
anzuwenden. 

 (2) Die für die jeweilige Rechtssache zuzuziehenden fachkundigen 
Laienrichter werden durch ihre Ladung vom Vorsitzenden bestimmt. Das Amt des 
fachkundigen Laienrichters ist ein Ehrenamt; gerichtlichen Ladungen hat er 

nachzukommen. 

 (3) Einem fachkundigen Laienrichter ist auf sein Verlangen eine 
Ausfertigung der Entscheidung zuzustellen, an deren Fällung er beteiligt war. 

 (4) Über die Ablehnung eines fachkundigen Laienrichters entscheidet der 
Vorsitzende. 

 (5) An der Entscheidung über die bedingte Entlassung eines Verurteilten 
dürfen fachkundige Laienrichter nicht mitwirken, die aus jener Justizanstalt 
entsandt werden, in der der Verurteilte seine Strafzeit größtenteils oder zuletzt 
verbüßt hat. 

 (6) Die Tätigkeit als fachkundiger Laienrichter gilt als Dienst, sofern er in 
einem aufrechten öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund, Land oder 
Gemeinde steht. Für fachkundige Laienrichter, die nicht in einem solchen 
Dienstverhältnis stehen, gilt § 8 Abs. 1 Z 3 lit. k ASVG sinngemäß. 

 (7) Die von den fachkundigen Laienrichtern zur Wahrung ihrer Funktion 
unternommenen Reisen sind nach Maßgabe der Reisegebührenvorschrift 1955, 
BGBl. Nr. 133, wie Dienstreisen zu vergüten, wobei als Dienstort der Dienstort 
der Haupttätigkeit gilt. 

 Abstimmung 

 § 16b. (1) Der fachkundige Laienrichter hat seine Stimme zuerst abzugeben.  

 (2) Die fachkundigen Laienrichter haben jedenfalls jenen Teil des Protokolls 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
über die Beratung und Abstimmung zu unterfertigen, der die Grundzüge der 
Entscheidung enthält. 

 Amtsdauer der fachkundigen Laienrichter 

 § 16c. (1) Die fachkundigen Laienrichter werden für eine einheitliche 
Amtsdauer von fünf Jahren entsandt; ihre Wiederentsendung ist zulässig. 

 (2) Die erste einheitliche Amtszeit beginnt mit dem 1. Jänner 2008. 

 (3) Das Amt von fachkundigen Laienrichtern, die innerhalb der einheitlichen 
fünfjährigen Amtszeit entsandt worden sind, endet mit deren Ablauf. 

 (4) Nach Ablauf ihrer Amtszeit haben die fachkundigen Laienrichter ihr Amt 
jedoch so lange weiter auszuüben, bis die für die nächste Amtszeit Entsandten ihr 
Gelöbnis geleistet haben. 

 (5) Hat ein fachkundiger Laienrichter an einer Verhandlung teilgenommen, in 
der auch Beweise aufgenommen worden sind, so verlängert sich seine Amtszeit 
für dieses Verfahren bis zu dessen Erledigung. 

 Entsendung der fachkundigen Laienrichter 

 § 16d. (1) Das Bundesministerium für Justiz hat für die Sprengel der 
Landesgerichte die erforderliche Anzahl von fachkundigen Laienrichtern zu 
entsenden. 

 (2) Als fachkundige Laienrichter dürfen nur Personen entsandt werden, die  

 1. das 24. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht oder 
während der zuletzt abgelaufenen einheitlichen Amtszeit vollendet haben; 

 2. zur Übernahme des Amtes bereit sind; 

 3. über Erfahrungen in der psychosozialen Behandlung und Betreuung 
von Verurteilten verfügen, insbesondere im Bereich der Entlassungsvorbereitung 
oder der Betreuung von Entlassenen; und im übrigen  

 4. die Voraussetzungen für das Wahlrecht zum Nationalrat erfüllen. 

 Gelöbnis 

 § 16e. (1) Die zu fachkundigen Laienrichtern entsandten Personen haben vor 
ihrer ersten Verwendung als Beisitzer dem Präsidenten des Gerichtshofs, zu dem 
sie entsandt worden sind, folgendes Gelöbnis zu leisten: ,,Ich gelobe, die 
Verfassung und die anderen Gesetze der Republik Österreich unverbrüchlich zu 
beachten, die Pflichten meines Amtes gewissenhaft, uneigennützig, unparteiisch 
und ohne Unterschied der Person zu erfüllen und das Amtsgeheimnis zu wahren. 

 (2) Der Präsident des Gerichtshofs kann die Abnahme des Gelöbnisses den 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Vorsitzenden der Senate überlassen. 

 (3) Die Leistung des Gelöbnisses ist in das Beeidigungsbuch einzutragen. 

 (4) Nach Leistung des Gelöbnisses ist dem fachkundigen Laienrichter 
gebührenfrei eine Urkunde auszustellen. Sie hat zu enthalten: 
 1. den Vor- und Familiennamen, das Geburtsdatum und den Beruf des 

fachkundigen Laienrichters, 
 2. das Gericht, für die der fachkundige Laienrichter entsandt worden ist, 
 3. die Amtsdauer und 
 4. einen Hinweis auf das Gelöbnis und dessen Wortlaut. 

 (5) Die fachkundigen Laienrichter dürfen ihr Amt erst nach Leistung des 
Gelöbnisses ausüben. 

 Amtsenthebung 

 § 16f. (1) Ein fachkundiger Laienrichter ist seines Amtes zu entheben, wenn 
 1. er die Voraussetzungen des § 16d Abs. 2 nicht oder nicht mehr 

vollständig erfüllen kann. 
 2. er ohne genügende Entschuldigung die Pflichten seines Amtes wiederholt 

vernachlässigt; 
 3. er ein Verhalten setzt, das dem Ansehen des Amtes eines fachkundigen 

Laienrichters zuwiderläuft; 
 4. er die Leistung des Gelöbnisses verweigert; oder 
 5. er selbst um seine Amtsenthebung ersucht. 

 (2) Ferner ist ein fachkundiger Laienrichter seines Amtes zu entheben, wenn 
dessen Dienstverhältnis zur entsendenden Dienstbehörde nicht mehr aufrecht ist. 

 (3) Über die Enthebung nach Abs. 1 Z 1, 2 und 4 sowie Abs. 2 hat das 
Gericht, das im Sinne des § 90 RDG, BGBl. Nr. 305/1961, Dienstgericht wäre, in 
dem nach § 93 Abs. 1 RDG vorgesehenen Verfahren, über die Enthebung nach 
Abs. 1 Z 3 das Gericht, das im Sinne des § 111 RDG Disziplinargericht wäre, in 
dem nach §§ 112 bis 120, 122 bis 149, 151, 152 lit. a, 153, 154, 155 Abs. 1, 157, 
161 bis 165 vorgesehenen Verfahren mit der Maßgabe zu entscheiden, dass außer 
der Enthebung keine Strafe verhängt werden darf. 

 (4) Über die Enthebung nach Abs. 1 Z 5 hat der Präsident desjenigen 
Gerichtshofs zu entscheiden, zu dem der fachkundige Laienrichter entsandt 
worden ist. 

 Meldepflicht 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 § 16h. (1) Die fachkundigen Laienrichter sind mit ihren Vor- und 
Familiennamen, ihren Geburtsdaten, den Zeitpunkten ihrer Entsendung, ihren 
Berufen, Anschriften und nach Möglichkeit ihren Fernsprechnummern sowie den 
Vorsitzenden, denen sie zugeordnet sind, in Listen zu erfassen. 

 (2) Jedem, der ein rechtliches Interesse an der Kenntnis der entsandten 
fachkundigen Laienrichter glaubhaft macht, ist Einsicht in Listen zu gewähren, die 
die Angaben nach Abs. 1, jedoch nicht die Anschriften und Fernsprechnummern 
der fachkundigen Laienrichter enthalten. 

 (3) Die Listen sind vom Präsidenten des jeweiligen Gerichtshofs zu führen; er 
hat, sofern ein rechtliches Interesse nicht ausreichend glaubhaft gemacht wird, 
durch unanfechtbaren Beschluss die Einsichtnahme abzulehnen. 

 Entsendung der fachkundigen Laienrichter und Maßnahmen der 
Justizverwaltung 

 § 16i. Die Entsendung der fachkundigen Laienrichter sowie organisatorische 
und personelle Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung der 
Laienbeteiligung beim Vollzugsgericht können bereits von dem der Kundmachung 
dieses Bundesgesetzes folgenden Tag an getroffen werden. Sie dürfen frühestens 
mit dem im § 16c genannten Zeitpunkt in Wirksamkeit gesetzt werden. 

Gerichtliches Verfahren Gerichtliches Verfahren 

§ 17. (1) Das Gericht hat vor jeder Entscheidung eine Äußerung des 
Anstaltsleiters, des öffentlichen Anklägers sowie des Verurteilten einzuholen. 

§ 17. (1) Das Gericht hat vor jeder Entscheidung eine Äußerung des 
Anstaltsleiters, der Staatsanwaltschaft sowie des Verurteilten einzuholen. 

(2) … (2) … 

(3) Das Gericht hat durch Beschluß zu entscheiden. Dieser Beschluß ist stets 
dem Verurteilten selbst bekanntzumachen. Unbeschadet des § 77 Abs. 2 der 
Strafprozeßordnung 1960 ist auf Verlangen des Verurteilten eine Ausfertigung der 
Verfügung seinem Verteidiger (§ 44 der Strafprozeßordnung 1975) zuzustellen. 

(3) Für das Verfahren des Vollzugsgerichts gelten, soweit im Einzelnen nicht 
anderes angeordnet wird, die Bestimmungen der StPO sinngemäß. Der Verurteilte 
hat die Rechte des Beschuldigten. Der Beschluss ist dem Verurteilten stets selbst 
bekannt zu machen, eine Ausfertigung des Beschlusses jedoch auf sein Verlangen 
auch seinem Verteidiger zuzustellen, wodurch für diesen die Frist zur Erhebung 
einer Beschwerde (§ 88 Abs. 1 StPO) ausgelöst wird. 

(4) Gegen den Beschluß steht dem öffentlichen Ankläger und dem 
Strafgefangenen die Beschwerde offen. Die Beschwerde ist binnen vierzehn Tagen 
einzubringen; hat der Verurteilte die Zustellung einer Abschrift der Verfügung an 
seinen Verteidiger verlangt, so läuft die Frist zur Erhebung der Beschwerde für 
den Verteidiger vom Tage dieser Zustellung. 

(4) entfällt. 

(5) Die Beschwerde gegen die Bewilligung einer der im § 16 Abs. 2 Z 1 bis 
3a, 6, 9 und 12 bezeichneten Maßnahmen hat aufschiebende Wirkung, es sei denn, 

(5) Die Beschwerde gegen die Bewilligung einer der im § 16 Abs. 2 Z 1 bis 
3a, 6, 9 und 12 bezeichneten Maßnahmen hat aufschiebende Wirkung, es sei denn, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
sie richte sich gegen die Nichteinrechnung einer Zeit in die Strafzeit und wäre 
offenbar aussichtslos. Die Entscheidung über die Beschwerde steht dem 
Gerichtshofe zweiter Instanz zu. 

sie richte sich gegen die Nichteinrechnung einer Zeit in die Strafzeit und wäre 
offenbar aussichtslos. 

Kosten des Strafvollztugs Kosten des Strafvollzugs 

§ 32. (1) … 

(2) … 

(3) … 

§ 32. (1) … 

(2) … 

(3) … 

(4) Die Verpflichtung zur Leistung eines Kostenbeitrages nach Abs. 2 zweiter 
Fall entfällt, soweit den Strafgefangenen daran, daß er keine oder keine 
zufriedenstellende Arbeitsleistung erbracht hat, weder ein vorsätzliches noch ein 
grob fahrlässiges Verschulden trifft oder eine Einhebung des Kostenbeitrages 
unter sinngemäßer Anwendung des § 391 der Strafprozeßordnung 1975 nicht in 
Betracht kommt. 

(4) Die Verpflichtung zur Leistung eines Kostenbeitrages nach Abs. 2 zweiter 
Fall entfällt, soweit den Strafgefangenen daran, daß er keine oder keine 
zufriedenstellende Arbeitsleistung erbracht hat, weder ein vorsätzliches noch ein 
grob fahrlässiges Verschulden trifft oder eine Einhebung des Kostenbeitrages 
unter sinngemäßer Anwendung des § 391 StPO nicht in Betracht kommt. 

Veranstaltungen Veranstaltungen 

§ 65. In den Strafvollzugsanstalten und in den Gefangenenhäusern der 
Gerichtshöfe ist wenigstens einmal im Vierteljahr eine belehrende, künstlerische 
oder unterhaltende Veranstaltung abzuhalten. 

§ 65. In den Strafvollzugsanstalten und in den Gefangenenhäusern ist 
wenigstens einmal im Vierteljahr eine belehrende, künstlerische oder 
unterhaltende Veranstaltung abzuhalten. 

Unterbrechung der Freiheitsstrafe Unterbrechung der Freiheitsstrafe 

§ 99. (1) ... § 99. (1) ... 

(2) ... (2) ... 

(3) ... (3) ... 

(4) ... (4) ... 

(5) Die Entscheidung über die Unterbrechung einer Freiheitsstrafe, über den 
Widerruf und über die Nichteinrechnung der außerhalb der Strafhaft verbrachten 
Zeit in die Strafzeit steht dem Vollzugsgerichte zu (§ 16 Abs. 2 Z. 3). Wird die 
Unterbrechung widerrufen, so hat das Gericht zugleich die sofortige Vorführung 
zu veranlassen. 

(5) Die Entscheidung über die Unterbrechung einer Freiheitsstrafe, über den 
Widerruf und über die Nichteinrechnung der außerhalb der Strafhaft verbrachten 
Zeit in die Strafzeit steht dem Vollzugsgerichte zu (§ 16 Abs. 2 Z. 3). Wird die 
Unterbrechung widerrufen, so hat das Gericht zugleich die sofortige Vorführung 
zu veranlassen. Vor der Entscheidung über die Unterbrechung und ihren Widerruf 
kann, soweit dies zur Beurteilung der Voraussetzungen des Abs. 1 erster Satz 
zweckmäßig erscheint, eine Äußerung der Begutachtungs- und Evaluationsstelle 
für Gewalt- und Sexualstraftäter eingeholt werden. Soweit dies nach der Person 
des Strafgefangenen und seiner Entwicklung erforderlich ist, um die Einhaltung 
der Bestimmungen des Abs. 1 zweiter Satz, Abs. 2 und 3 zu sichern, können nach 
Maßgabe ihrer Verfügbarkeit in der Anstalt und dem Stand der Technik 
entsprechende und geeignete Mittel der elektronischen Aufsicht angeordnet 
werden. 
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Ausgang Ausgang 

§ 99a. (1) ... § 99a. (1) ... 

(2) ... (2) ... 

(3) Die Entscheidung über den Ausgang und über den Widerruf steht dem 
Anstaltsleiter zu. 

(3) Die Entscheidung über den Ausgang und über den Widerruf steht dem 
Anstaltsleiter zu, der § 99 Abs. 5 dritten und letzten Satz sinngemäß anzuwenden 
hat. 

(4) ... (4) ... 

Flucht Flucht 

§ 106. (1) Ein Strafgefangener, der flüchtet, ist, soweit dies ohne 
Vernachlässigung der Aufsicht über andere Strafgefangene geschehen kann, 
unverzüglich und nachdrücklich zu verfolgen und wieder einzubringen. Die 
Strafvollzugsbediensteten sind ermächtigt, im Zuge der Nacheile Grundstücke und 
Räume zu betreten, sofern dies zur Wiedereinbringung des flüchtenden 
Strafgefangenen erforderlich ist, sowie Grundstücke, Räume und Kraftfahrzeuge 
nach dem flüchtenden Strafgefangenen zu durchsuchen, sofern auf Grund 
bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, daß dieser sich dort aufhält. Für 
Durchsuchungen gelten die Bestimmungen der §§ 141 Abs. 3 sowie 142 Abs. 1 
und 2 StPO sinngemäß. Auch beim Betreten von Grundstücken und Räumen 
haben die Strafvollzugsbediensteten mit Vermeidung unnötigen Aufsehens, jeder 
nicht unumgänglich nötigen Belästigung oder Störung betroffener Personen sowie 
mit möglichster Schonung ihres Rufes vorzugehen. 

§ 106. (1) Ein Strafgefangener, der flüchtet, ist, soweit dies ohne 
Vernachlässigung der Aufsicht über andere Strafgefangene geschehen kann, 
unverzüglich und nachdrücklich zu verfolgen und wieder einzubringen. Die 
Strafvollzugsbediensteten sind ermächtigt, im Zuge der Nacheile Grundstücke und 
Räume zu betreten, sofern dies zur Wiedereinbringung des flüchtenden 
Strafgefangenen erforderlich ist, sowie Grundstücke, Räume und Kraftfahrzeuge 
nach dem flüchtenden Strafgefangenen zu durchsuchen, sofern auf Grund 
bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, daß dieser sich dort aufhält. Für 
Durchsuchungen gelten die Bestimmungen der §§ 122 Abs. 3 sowie 121 Abs. 2 
und 3 sinngemäß. Auch beim Betreten von Grundstücken und Räumen haben die 
Strafvollzugsbediensteten mit Vermeidung unnötigen Aufsehens, jeder nicht 
unumgänglich nötigen Belästigung oder Störung betroffener Personen sowie mit 
möglichster Schonung ihres Rufes vorzugehen. 

(2) … 

(3) … 

(2) … 

(3) … 

Gerichtliche Verfolgung Strafrechtliche Verfolgung 

§ 118. (1) Es hindert die gerichtliche Ahndung einer Tat nicht, dass sie auch 
als Ordnungswidrigkeit geahndet werden kann. 

§ 118. (1) Es hindert die strafrechtliche Verfolgung einer Tat nicht, dass sie 
auch als Ordnungswidrigkeit geahndet werden kann. 

(2) Die Strafvollzugsbehörden haben jeden Verdacht einer mit gerichtlicher 
Strafe bedrohten Handlung eines Strafgefangenen, die nicht bloß auf Verlangen 
des Verletzten zu verfolgen ist, unverzüglich dem Staatsanwalt des Gerichtshofes 
erster Instanz, in dessen Sprengel die Anstalt gelegen ist, anzuzeigen. 

(2) Die Strafvollzugsbehörden haben jeden Verdacht einer mit gerichtlicher 
Strafe bedrohten Handlung eines Strafgefangenen, die nicht bloß auf Verlangen 
des Verletzten zu verfolgen ist, unverzüglich der Staatsanwaltschaft am Sitz des 
Landesgerichts, in dessen Sprengel die Anstalt gelegen ist, anzuzeigen. 

(3) Von der Verfolgung eines Strafgefangenen wegen einer in die 
Zuständigkeit der Bezirksgerichte fallenden strafbaren Handlung kann der 
öffentliche Ankläger absehen oder zurücktreten, wenn die Tat nur geringfügig ist 
und die verhängte Strafe eine gerichtliche Ahndung entbehrlich macht. 

(3) Die Staatsanwaltschaft hat von der Verfolgung einer Straftat eines 
Strafgefangenen abzusehen und das Ermittlungsverfahren einzustellen, wenn die 
Tat geringfügig ist und die verhängte Strafe eine strafrechtliche Verfolgung 
entbehrlich macht. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Verfahren bei Beschwerden Verfahren bei Beschwerden 

§ 121. (1) … § 121. (1) … 

(2) … (2) … 

(3) Soweit der Sachverhalt nicht genügend bekannt ist, sind vor der 
Erledigung Erhebungen anzustellen. Bei der Vorlage von Beschwerden hat der 
Anstaltsleiter einen kurzen Bericht anzuschließen, soweit sich der Sachverhalt 
nicht schon aus den etwa mitvorgelegten Akten ergibt. Die Vollzugskammer kann 
auch den Präsidenten des in Strafsachen tätigen Gerichtshofs erster Instanz, in 
dessen Sprengel die betroffene Anstalt gelegen ist, um Erhebungen ersuchen. Der 
Präsident kann die Erledigung eines solchen Ersuchens an einen anderen Richter 
des Gerichtshofs delegieren. 

(3) Soweit der Sachverhalt nicht genügend bekannt ist, sind vor der 
Erledigung Erhebungen anzustellen. Bei der Vorlage von Beschwerden hat der 
Anstaltsleiter einen kurzen Bericht anzuschließen, soweit sich der Sachverhalt 
nicht schon aus den etwa mitvorgelegten Akten ergibt. Die Vollzugskammer kann 
auch den Präsidenten des in Strafsachen tätigen Landesgerichts erster Instanz, in 
dessen Sprengel die betroffene Anstalt gelegen ist, um Erhebungen ersuchen. Der 
Präsident kann die Erledigung eines solchen Ersuchens an einen anderen Richter 
des Landesgerichts delegieren. 

(3) bis (5a) … (3) bis (5a) … 

§ 131. (1) Findet sich jemand zur Einleitung des Vollzuges einer 
Freiheitsstrafe, deren Strafzeit achtzehn Monate übersteigt, im zuständigen 
Gefangenenhaus eines Gerichtshofes (§ 9 Abs. 1) während der Amtsstunden ein 
oder wird er zu diesem Zwecke dorthin vorgeführt oder überstellt, so ist 
festzustellen, ob er der Verurteilte sei; bejahendenfalls ist er als Strafgefangener 
aufzunehmen. 

§ 131. (1) Findet sich jemand zur Einleitung des Vollzuges einer 
Freiheitsstrafe, deren Strafzeit achtzehn Monate übersteigt, im zuständigen 
Gefangenenhaus (§ 9 Abs. 1) während der Amtsstunden ein oder wird er zu 
diesem Zwecke dorthin vorgeführt oder überstellt, so ist festzustellen, ob er der 
Verurteilte sei; bejahendenfalls ist er als Strafgefangener aufzunehmen. 

(2) bis (3) … (2) bis (3) … 

Strafvollzug in gelockerter Form Strafvollzug in gelockerter Form 

§ 126. (1) ... § 126. (1) ... 

(2) ... (2) ... 

(3) ... (3) ... 

(4) ... (4) ... 

(5) Die Entscheidung darüber, ob ein Strafgefangener im Strafvollzug in 
gelockerter Form anzuhalten ist, steht unbeschadet des § 134 dem Anstaltsleiter 
zu. 

(5) Die Entscheidung darüber, ob ein Strafgefangener im Strafvollzug in 
gelockerter Form anzuhalten ist, steht unbeschadet des § 134 dem Anstaltsleiter 
zu., der § 99 Abs. 5 dritten Satz sinngemäß anzuwenden und, soweit dies zur 
Verhinderung eines Missbrauchs der Lockerungen erforderlich ist, Mittel der 
elektronischen Aufsicht gemäß § 99 Abs. 5 letzter Satz anzuordnen hat. 

Ausgang Ausgang 

§ 147. (1) ... § 147. (1) ... 

(2) § 99 Abs. 2 bis 4 gilt dem Sinne nach. (2) § 99 Abs. 2 bis 4 und 5 dritter und letzter Satz gilt dem Sinne nach. 

(3) ... (3) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(4) ... (4) ... 

Entscheidung über eine bedingte Entlassung Entscheidung über eine bedingte Entlassung 

§ 152. (1) Über die bedingte Entlassung eines Strafgefangenen ist auf dessen 
Antrag oder auf Antrag des Anstaltsleiters oder des Staatsanwaltes zu entscheiden. 
Einem Antrag des Verurteilten steht ein Antrag eines Angehörigen gleich. Von 
Amts wegen ist über die bedingte Entlassung eines Strafgefangenen zu 
entscheiden, der im übernächsten Monat die zeitlichen Voraussetzungen einer 
bedingten Entlassung nach § 46 Abs. 2 des Strafgesetzbuches erfüllt haben wird. 
Die Entscheidung steht in jedem Fall dem Vollzugsgericht zu (§ 16 Abs. 2 Z. 12). 

§ 152. (1) Über die bedingte Entlassung eines Strafgefangenen ist auf dessen 
Antrag oder auf Antrag des Anstaltsleiters oder der Staatsanwaltschaft zu 
entscheiden. Einem Antrag des Verurteilten steht ein Antrag eines Angehörigen 
gleich. Von Amts wegen ist über die bedingte Entlassung eines Strafgefangenen 
zu entscheiden, der innerhalb des nächsten Vierteljahres 
 1. die Hälfte der zeitlichen Freiheitsstrafe oder 
 2. zwei Drittel der zeitlichen Freiheitsstrafe verbüßt haben wird. 

Die Entscheidung steht in jedem Fall dem Vollzugsgericht zu (§ 16 Abs. 2 
Z 12). Das Gericht kann in der Entscheidung aussprechen, dass die bedingte 
Entlassung erst zu einem späteren, nicht mehr als drei Monate nach der 
Entscheidung gelegenen Zeitpunkt wirksam wird, wenn das zur Vorbereitung des 
Strafgefangenen auf das Leben in Freiheit notwendig oder zweckmäßig erscheint. 
Zu diesem Zweck kann es auch unmittelbar Bewährungshilfe (§ 52 StGB) 
anordnen. 

(2) Vor jeder Entscheidung über eine bedingte Entlassung hat das Gericht in 
die Akten über das Strafverfahren und in den Personalakt des Strafgefangenen 
Einsicht zu nehmen. Wenn eine bedingte Entlassung nicht schon mangels 
Erfüllung der zeitlichen Voraussetzungen ausgeschlossen ist, hat das Gericht 
ferner eine Äußerung des Strafgefangenen, des Anstaltsleiters und des 
Staatsanwaltes einzuholen. Der Anstaltsleiter hat in seiner Äußerung insbesondere 
dazu Stellung zu nehmen, welche Anhaltspunkte sich aus der Person des 
Strafgefangenen, seiner Aufführung im Vollzug und aus den zu erwartenden 
äußeren Umständen im Zeitpunkt einer allfälligen Entlassung für die 
Lebensführung des Verurteilten in Freiheit ergeben. Der Einholung von 
Äußerungen bedarf es insoweit nicht, als der Strafgefangene, der Anstaltsleiter 
oder der Staatsanwalt selbst den Entlassungsantrag gestellt und entsprechend 
begründet haben. 

(2) Vor jeder Entscheidung über eine bedingte Entlassung hat das Gericht in 
die Akten über das Strafverfahren und in den Personalakt des Strafgefangenen 
Einsicht zu nehmen. Wenn eine bedingte Entlassung nicht schon mangels 
Erfüllung der zeitlichen Voraussetzungen ausgeschlossen ist, hat das Gericht 
ferner eine Äußerung des Strafgefangenen, des Anstaltsleiters und der 
Staatsanwaltschaft einzuholen. Der Anstaltsleiter hat in seiner Äußerung 
insbesondere dazu Stellung zu nehmen, welche Anhaltspunkte sich aus der Person 
des Strafgefangenen, seiner Aufführung im Vollzug und aus den zu erwartenden 
äußeren Umständen im Zeitpunkt einer allfälligen Entlassung für die 
Lebensführung des Verurteilten in Freiheit ergeben. Der Einholung von 
Äußerungen bedarf es insoweit nicht, als der Strafgefangene, der Anstaltsleiter 
oder die Staatsanwaltschaft selbst den Entlassungsantrag gestellt und entsprechend 
begründet haben. Vor jeder Entscheidung über die bedingte Entlassung, eines 
wegen einer strafbaren Handlung gegen die sexuelle Integrität und 
Selbstbestimmung Verurteilten, ist eine Äußerung der Begutachtungs- und 
Evaluationsstelle für Gewalt- und Sexualstraftäter einzuholen. 

§ 152a. (1) Vor der Entscheidung hat das Gericht den Strafgefangenen zu 
hören, es sei denn, daß eine solche Anhörung nach den Umständen des Falles 
nicht erforderlich erscheint. Beantragt der Strafgefangene zum Zwecke einer 
bedingten Entlassung unter den zeitlichen Voraussetzungen des § 46 Abs. 2 oder 5 
des Strafgesetzbuches zum ersten Mal selbst seine Anhörung, so darf diese nur 

§ 152a. (1) Vor der Entscheidung hat das Gericht den Strafgefangenen zu 
hören, es sei denn, daß eine solche Anhörung nach den Umständen des Falles 
nicht erforderlich erscheint. Beantragt der Strafgefangene zum Zwecke einer 
bedingten Entlassung zum ersten Mal selbst seine Anhörung, so darf diese nur 
unterbleiben, wenn das Gericht die Entlassung bewilligt. Im Fall seiner Anhörung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
unterbleiben, wenn das Gericht die Entlassung bewilligt. Im Fall seiner Anhörung 
ist dem Strafgefangenen womöglich auch die Entscheidung durch das Gericht 
mündlich zu verkünden. 

ist dem Strafgefangenen womöglich auch die Entscheidung durch das Gericht 
mündlich zu verkünden. 

(2) … (2) … 

(3) Meldet im Falle der mündlichen Verkündung der Entscheidung der 
Verurteilte oder der Staatsanwalt, sofern er bei der Verkündung anwesend war, 
binnen drei Tagen nach der Verkündung eine Beschwerde an, so ist dem 
Beschwerdeführer und auf Verlangen des Verurteilten dessen Verteidiger eine 
Abschrift des Beschlusses zuzustellen. In diesem Fall kann er die Beschwerde 
binnen vierzehn Tagen nach Zustellung näher ausführen. Verzichten der 
Staatsanwalt und der Verurteilte auf Rechtsmittel gegen den Beschluß oder 
melden sie innerhalb der hiefür offenstehenden Frist kein Rechtsmittel an, so 
können das Protokoll über die Vernehmungen nach Abs. 1 und 2 und die 
Ausfertigung des Beschlusses durch einen vom Vorsitzenden und vom 
Schriftführer zu unterschreibenden Vermerk ersetzt werden, der die Namen der 
vernommenen und bei der Vernehmung anwesenden Personen sowie in 
Schlagworten die für die Entscheidung maßgebenden Umstände zu enthalten hat. 

(3) Meldet im Falle der mündlichen Verkündung der Entscheidung der 
Verurteilte oder die Staatsanwaltschaft, sofern sie bei der Verkündung vertreten 
war, binnen drei Tagen nach der Verkündung eine Beschwerde an, so ist dem 
Beschwerdeführer und auf Verlangen des Verurteilten dessen Verteidiger eine 
Abschrift des Beschlusses zuzustellen. In diesem Fall kann er die Beschwerde 
binnen vierzehn Tagen nach Zustellung näher ausführen. Verzichten die 
Staatsanwaltschaft und der Verurteilte auf Rechtsmittel gegen den Beschluß oder 
melden sie innerhalb der hiefür offenstehenden Frist kein Rechtsmittel an, so 
können das Protokoll über die Vernehmungen nach Abs. 1 und 2 und die 
Ausfertigung des Beschlusses durch einen vom Vorsitzenden und vom 
Schriftführer zu unterschreibenden Vermerk ersetzt werden, der die Namen der 
vernommenen und bei der Vernehmung anwesenden Personen sowie in 
Schlagworten die für die Entscheidung maßgebenden Umstände zu enthalten hat. 

Anstalten für geistig abnorme Rechtsbrecher Anstalten für geistig abnorme Rechtsbrecher 

§ 158. (1) … § 158. (1) … 

(2) … (2) … 

(3) … (3) … 

4) Die Unterbringung nach § 21 Abs. 1 des Strafgesetzbuches darf durch 
Aufnahme In eine öffentliche Krankenanstalt für Psychiatrie vollzogen werden, 
wenn 
 1. unter Berücksichtigung des Zustandes des unterzubringenden 

Rechtsbrechers mit den Einrichtungen das Auslangen gefunden werden 
kann, wie sie in der öffentlichen Krankenanstalt für die Unterbringung 
von psychisch Kranken nach dem Unterbringungsgesetz bestehen, im Fall 
einer besonderen Vereinbarung (§ 167a Abs. 3 zweiter Satz) aber mit den 
danach vorgesehenen Einrichtungen; 

 2. der Rechtsbrecher und sein gesetzlicher Vertreter ihre Zustimmung 
erteilen und 

 3. dem Leiter der Krankenanstalt Gelegenheit zu einer Äußerung gegeben 
worden ist. 

(4) Die Unterbringung nach § 21 Abs. 1 des Strafgesetzbuches darf durch 
Aufnahme in eine öffentliche Krankenanstalt für Psychiatrie oder in eine 
Pflegeeinrichtung für chronisch psychisch Kranke vollzogen werden, wenn 
 1. unter Berücksichtigung des Zustandes des unterzubringenden 

Rechtsbrechers mit den Einrichtungen das Auslangen gefunden werden 
kann, wie sie 

 a) in einer öffentlichen Krankenanstalt für Psychiatrie für die 
Unterbringung von psychisch Kranken nach dem Unterbringungsgesetz 
bestehen, oder 

 b) dem allgemeinen Standard für die Pflege chronisch psychisch Kranker 
entsprechen, 

im Fall einer besonderen Vereinbarung (§ 167a Abs. 3 zweiter Satz) aber 
mit den danach vorgesehenen Einrichtungen; 

 2. der Rechtsbrecher und der gesetzliche Vertreter ihre Zustimmung erteilen 
und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 3. dem Leiter der Krankenanstalt oder Pflegeeinrichtung Gelegenheit zu 

einer Äußerung gegeben worden ist. 

 (4a) Die Bundesministerin für Justiz kann den Vollzug der Unterbringung 
nach § 21 Abs. 1 des Strafgesetzbuches in Pflegeeinrichtungen für chronisch 
psychisch Kranke privaten Vereinigungen übertragen, die in der Pflege psychisch 
Kranker tätig sind, über entsprechende Einrichtungen verfügen und zur Mitarbeit 
bereit sind. 

Vollzugsgericht Vollzugsgericht 

§ 162. (1) Vollzugsgericht (§ 16) ist auch der in Strafsachen tätige 
Gerichtshof erster Instanz, in dessen Sprengel die mit Freiheitsentziehung 
verbundene vorbeugende Maßnahme vollzogen wird. § 16 Abs. 1 zweiter und 
dritter Satz gilt dem Sinne nach. 

§ 162. (1) Vollzugsgericht (§ 16) ist auch das in Strafsachen tätige 
Landesgericht, in dessen Sprengel die mit Freiheitsentziehung verbundene 
vorbeugende Maßnahme vollzogen wird. § 16 Abs. 1 zweiter und dritter Satz gilt 
dem Sinne nach. 

(2) Das Vollzugsgericht nach Abs. 1, in den Fällen des § 24 Abs. 2 des 
Strafgesetzbuches aber das Vollzugsgericht nach § 16, entscheidet auch: 
 1. über die Notwendigkeit der Unterbringung oder weiteren Unterbringung 

in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher, in einer Anstalt für 
entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher oder in einer Anstalt für 
gefährliche Rückfallstäter (§§ 24, 25 des Strafgesetzbuches), über die 
bedingte Entlassung aus einer dieser Anstalten und die damit 
zusammenhängenden Anordnungen, über den Widerruf der bedingten 
Entlassung und darüber, daß die bedingte Entlassung endgültig geworden 
ist, soweit in den §§ 179 und 180 nichts anderes bestimmt wird (§§ 47 bis 
52, 54 und 56 des Strafgesetzbuches); 

 2. über die unbedingte Entlassung aus einer Anstalt für 
entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher, wenn eine Fortsetzung oder 
Ergänzung der Entwöhnungsbehandlung keinen Erfolg verspräche (§ 47 
des Strafgesetzbuches); 

 3. über die Zulässigkeit von Beschränkungen der Bewegungsfreiheit und des 
Verkehrs mit der Außenwelt sowie von Behandlungsmaßnahmen im Falle 
der Unterbringung eines geistig abnormen Rechtsbrechers nach § 21 
Abs. 1 des Strafgesetzbuches in einer öffentlichen Krankenanstalt für 
Psychiatrie (§ 167a). 

(2) Das Vollzugsgericht nach Abs. 1, in den Fällen des § 24 Abs. 2 des 
Strafgesetzbuches aber das Vollzugsgericht nach § 16, entscheidet auch: 
 1. über die Notwendigkeit der Unterbringung oder weiteren Unterbringung 

in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher, in einer Anstalt für 
entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher oder in einer Anstalt für 
gefährliche Rückfallstäter (§§ 24, 25 des Strafgesetzbuches), über die 
bedingte Entlassung aus einer dieser Anstalten und die damit 
zusammenhängenden Anordnungen, über den Widerruf der bedingten 
Entlassung und darüber, daß die bedingte Entlassung endgültig geworden 
ist, soweit in den §§ 179 und 180 nichts anderes bestimmt wird (§§ 47 bis 
52, 54 und 56 des Strafgesetzbuches); 

 2. über die unbedingte Entlassung aus einer Anstalt für 
entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher, wenn eine Fortsetzung oder 
Ergänzung der Entwöhnungsbehandlung keinen Erfolg verspräche (§ 47 
des Strafgesetzbuches); 

 3. über die Zulässigkeit von Beschränkungen der Bewegungsfreiheit und des 
Verkehrs mit der Außenwelt sowie von Behandlungsmaßnahmen im Falle 
der Unterbringung eines geistig abnormen Rechtsbrechers nach § 21 
Abs. 1 des Strafgesetzbuches in einer öffentlichen Krankenanstalt für 
Psychiatrie sowie in einer Pflegeeinrichtung für chronisch psychisch 
Kranke (§ 167a). 

Vollzug durch Aufnahme in öffentliche Krankenanstalten für  Psychiatrie Vollzug durch Aufnahme in öffentliche Krankenanstalten für Psychiatrie und 
in Pflegeeinrichtungen für chronisch psychisch Kranke 

§ 167a. (1) Die öffentlichen Krankenanstalten für Psychiatrie sind § 167a. (1) Die öffentlichen Krankenanstalten für Psychiatrie sowie die 
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verpflichtet, die nach den §§ 158 Abs. 4 und 161 eingewiesenen Personen 
aufzunehmen und anzuhalten. 

Pflegeeinrichtungen für chronisch psychisch Kranke (§ 158 Abs. 4a) sind 
verpflichtet, die nach den §§ 158 Abs. 4 und 161 eingewiesenen Personen 
aufzunehmen und anzuhalten. 

(2) … (2) … 

(3) § 71 Abs. 2 letzter Satz gilt sinngemäß. Soweit ein Bedarf danach besteht, 
daß hinsichtlich der zur Anhaltung von psychisch Kranken bestehenden 
Einrichtungen (§ 158 Abs. 4 Z 1) zur Unterbringung geistig abnormer 
Rechtsbrecher zusätzliche Aufwendungen vorgenommen werden, kann der Bund 
mit dem Rechtsträger der Krankenanstalt eine Vereinbarung über die Vergütung 
solcher Aufwendungen abschließen. 

(3) § 71 Abs. 2 letzter Satz gilt sinngemäß. Soweit ein Bedarf danach besteht, 
daß hinsichtlich der zur Unterbringung oder Pflege von psychisch Kranken 
bestehenden Einrichtungen (§ 158 Abs. 4 Z 1) zur Unterbringung geistig abnormer 
Rechtsbrecher zusätzliche Aufwendungen vorgenommen werden, kann der Bund 
mit dem Rechtsträger der Krankenanstalt eine Vereinbarung über die Vergütung 
solcher Aufwendungen abschließen. 

(4) § 48 Abs. 3 gilt dem Sinne nach, ebenso § 54 Abs. 3 mit der Maßgabe, 
daß der Bund die entsprechenden Beträge für die Untergebrachten zu überweisen 
hat. Die Krankenanstalten haben die zur Beurteilung der 
Anspruchsvoraussetzungen erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

(4) § 48 Abs. 3 gilt dem Sinne nach, ebenso § 54 Abs. 3 mit der Maßgabe, 
daß der Bund die entsprechenden Beträge für die Untergebrachten zu überweisen 
hat. Die Krankenanstalten und die Pflegeeinrichtungen haben die zur Beurteilung 
der Anspruchsvoraussetzungen erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

Verfahren nach bedingter Entlassung 

Zuständiges Gericht 

Verfahren nach bedingter Entlassung 

Zuständiges Gericht 

§ 179. (1) Werden einem Verurteilten im Zusammenhang mit einer bedingten 
Entlassung Weisungen erteilt oder ein Bewährungshelfer bestellt und nimmt der 
Verurteilte seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Sprengel eines 
Gerichtshofes erster Instanz, der nicht im selben Bundesland liegt wie das 
Vollzugsgericht, so geht mit dem Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung über 
die bedingte Entlassung und die damit zusammenhängenden Anordnungen die 
weitere Zuständigkeit auf diesen Gerichtshof über. 

§ 179. (1) Werden einem Verurteilten im Zusammenhang mit einer bedingten 
Entlassung Weisungen erteilt oder ein Bewährungshelfer bestellt und nimmt der 
Verurteilte seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Sprengel eines 
Landesgerichts, das nicht im selben Bundesland liegt wie das Vollzugsgericht, so 
geht mit dem Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung über die bedingte 
Entlassung und die damit zusammenhängenden Anordnungen die weitere 
Zuständigkeit auf dieses Landesgericht über. 

(2) Über den Widerruf einer bedingten Entlassung aus Anlaß einer neuen 
Verurteilung entscheidet das nach Maßgabe des § 494a der Strafprozeßordnung 
1975 zuständige Gericht. 

(2) Über den Widerruf einer bedingten Entlassung aus Anlaß einer neuen 
Verurteilung entscheidet das nach Maßgabe des § 494a StPO zuständige Gericht. 

Verfahren Verfahren 

§ 180. (1) … § 180. (1) … 

(2) … (2) … 

(3) Das Gericht und die Sicherheitsbehörden (§ 177 Abs. 2 der 
Strafprozeßordnung 1960) können den Entlassenen in vorläufige Verwahrung 
nehmen, wenn dringender Verdacht besteht, daß Grund zum Widerruf der 
bedingten Entlassung vorhanden sei, und zu befürchten ist, dass der Entlassene 
fliehen werde oder die Begehung weiterer mit Strafe bedrohter Handlungen 
unmittelbar bevorstehe. Die Beschwerde gegen eine vorläufige Verwahrung hat 

(3) Wenn auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass die bedingte 
Entlassung widerrufen und der Entlassene aus diesem Grund flüchten werde (§ 
173 Abs. 2 Z 1 und Abs. 3 StPO) oder die Begehung weiterer mit Strafe bedrohter 
Handlungen unmittelbar bevorsteht, ist seine Festnahme zulässig, zu der die 
Kriminalpolizei von sich aus berechtigt ist, wenn wegen Gefahr im Verzug eine 
Anordung der Staatsanwaltschaft nicht rechtzeitig eingeholt werden kann. Für das 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
keine aufschiebende Wirkung. weitere Verfahren gelten die Bestimmungen des 9. Hauptstücks sinngemäß mit der 

Maßgabe, dass die Haft bis zur Entscheidung über den Widerruf einen Monat nicht 
übersteigen darf. 

(4) … (4) … 

Artikel IV 

Änderungen des Bewährungshilfegesetzes 

SECHSTER ABSCHNITT SECHSTER ABSCHNITT 

Mitwirkung am außergerichtlichen Tatausgleich sowie Vermittlung 
bei gemeinnützigen Leistungen sowie Schulungen und Kursen 

Mitwirkung am Tatausgleich sowie Vermittlung bei gemeinnützigen 
Leistungen sowie Schulungen und Kursen 

Allgemeine Bestimmungen Allgemeine Bestimmungen 

§ 29. (1) Am außergerichtlichen Tatausgleich (§ 90g der Strafprozeßordnung 
1975) sowie an der Vermittlung und Durchführung von gemeinnützigen 
Leistungen, Schulungen und Kursen (§ 51 des Strafgesetzbuches) wirken auch 
Beamte und Vertragsbedienstete des Planstellenbereichs Bewährungshilfe des 
Bundesministeriums für Justiz mit. 

§ 29. (1) Am Tatausgleich (§ 204 der Strafprozessordnung) sowie an der 
Vermittlung und Durchführung von gemeinnützigen Leistungen, Schulungen und 
Kursen (§ 51 des Strafgesetzbuches) wirken auch Beamte und Vertragsbedienstete 
des Planstellenbereichs Bewährungshilfe des Bundesministeriums für Justiz mit. 

(2) Soweit die Besorgung der im Abs. 1 erwähnten Aufgaben nicht einer 
privaten Vereinigung übertragen wird, ist am Sitz eines in Strafsachen tätigen 
Gerichtshofes erster Instanz für den Sprengel des Gerichtshofes eine Dienststelle 
für den außergerichtlichen Tatausgleich zu errichten und zu erhalten. Soweit dies 
wirtschaftlich geboten und mit der Wahrnehmung der Aufgaben nach Abs. 1 
vereinbar erscheint, können Dienststellen geschaffen werden, die mehrere 
Sprengel von Gerichtshöfen erster Instanz umfassen. 

(2) Soweit die Besorgung der im Abs. 1 erwähnten Aufgaben nicht einer 
privaten Vereinigung übertragen wird, ist am Sitz eines in Strafsachen tätigen 
Landesgerichts für den Sprengel des Landesgerichts eine Dienststelle für den 
Tatausgleich zu errichten und zu erhalten. Soweit dies wirtschaftlich geboten und 
mit der Wahrnehmung der Aufgaben nach Abs. 1 vereinbar erscheint, können 
Dienststellen geschaffen werden, die mehrere Sprengel von Landesgerichten 
umfassen. 

(3) … (3) … 

(4) Auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft oder des Gerichts hat sich der Leiter 
der zuständigen Dienst- oder Geschäftsstelle für den außergerichtlichen 
Tatausgleich dazu zu äußern, welche Vorgangsweise nach dem IXa. Hauptstück 
der Strafprozeßordnung 1975 zweckmäßig wäre (§ 90k Abs. 1 der 
Strafprozeßordnung 1975).  

(4) Auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft oder des Gerichts hat sich der Leiter 
der zuständigen Dienst- oder Geschäftsstelle für den Tatausgleich dazu zu äußern, 
welche Vorgangsweise nach dem 11. Hauptstück der Strafprozessordnung 1975 
zweckmäßig wäre (§ 208 Abs. 1 StPO).  

(5) Ersucht die Staatsanwaltschaft oder das Gericht um die Mitwirkung eines 
Konfliktreglers (§ 90g Abs. 3 der Strafprozeßordnung 1975), so hat der Leiter der 
zuständigen Dienst- oder Geschäftsstelle für den außergerichtlichen Tatausgleich, 
ersucht die Staatsanwaltschaft oder das Gericht um die Mitwirkung eines 
Vermittlers (§§ 90d Abs. 4 und 90f Abs. 3 der Strafprozeßordnung 1975), so hat 
der Leiter der zuständigen Dienst- oder Geschäftsstelle für Bewährungshilfe einen 

(5) Ersucht die Staatsanwaltschaft oder das Gericht um die Mitwirkung eines 
Konfliktreglers (§ 204 Abs. 3 StPO), so hat der Leiter der zuständigen Dienst- 
oder Geschäftsstelle für den Tatausgleich, ersucht die Staatsanwaltschaft oder das 
Gericht um die Mitwirkung eines Vermittlers (§§ 201 Abs. 4 und 203 Abs. 3 
StPO), so hat der Leiter der zuständigen Dienst- oder Geschäftsstelle für 
Bewährungshilfe einen solchen zu bestellen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
solchen zu bestellen. 

Konfliktregler Konfliktregler 

§ 29a. (1) Am außergerichtlichen Tatausgleich wirken auf Ersuchen der 
Staatsanwaltschaften und Gerichte in der Sozialarbeit erfahrene Personen, die für 
diese Tätigkeit besonders geeignet sind, als Konfliktregler mit. 

§ 29a. (1) Am Tatausgleich wirken auf Ersuchen der Staatsanwaltschaften 
und Gerichte in der Sozialarbeit erfahrene Personen, die für diese Tätigkeit 
besonders geeignet sind, als Konfliktregler mit. 

(2) Der Konfliktregler hat alle Beteiligten dabei zu unterstützen, einen 
Interessenausgleich herbeizuführen. Er nimmt mit dem Verdächtigen und dem 
Verletzten Verbindung auf und unterrichtet sie über das Wesen des 
außergerichtlichen Tatausgleichs, dessen wesentlichen Inhalt und Ablauf und die 
mit ihm verbundenen Auswirkungen. Der Konfliktregler erkundet die Bereitschaft 
des Verdächtigen, für die Tat einzustehen, sich mit deren Ursachen 
auseinanderzusetzen sowie allfällige Folgen der Tat auszugleichen, und belehrt ihn 
im Sinne des § 90j der Strafprozeßordnung 1975. Er wahrt die berechtigten 
Interessen des Verletzten (§ 90g Abs. 2 der Strafprozeßordnung 1975), klärt mit 
ihm mögliche Forderungen und Erwartungen ab und unterrichtet ihn im Sinne des 
§ 90i der Strafprozeßordnung 1975. 

(2) Der Konfliktregler hat alle Beteiligten dabei zu unterstützen, einen 
Interessenausgleich herbeizuführen. Er nimmt mit dem Beschuldigten und dem 
Opfer Verbindung auf und unterrichtet sie über das Wesen des Tatausgleichs, 
dessen wesentlichen Inhalt und Ablauf und die mit ihm verbundenen 
Auswirkungen. Der Konfliktregler erkundet die Bereitschaft des Beschuldigten, 
für die Tat einzustehen, sich mit deren Ursachen auseinanderzusetzen sowie 
allfällige Folgen der Tat auszugleichen, und belehrt ihn im Sinne des § 207 Abs. 1 
StPO. Er wahrt die berechtigten Interessen des Opfers (§ 204 Abs. 2 StPO), klärt 
mit ihm mögliche Forderungen und Erwartungen ab und unterrichtet ihn im Sinne 
des § 206 StPO. 

(3) Der Konfliktregler hat der Staatsanwaltschaft oder dem Gericht zu 
berichten (§ 90g Abs. 4 der Strafprozeßordnung 1975). Im Fall eines 
fehlgeschlagenen Ausgleichsversuchs kann sich der Bericht, soweit weitergehende 
Informationen eine positive Entwicklung eines Beteiligten gefährden würden, auf 
die Mitteilung beschränken, in welchem Umfang Gespräche stattgefunden haben. 

(3) Der Konfliktregler hat der Staatsanwaltschaft oder dem Gericht zu 
berichten (§ 204 Abs. 4 StPO). Im Fall eines fehlgeschlagenen Ausgleichsversuchs 
kann sich der Bericht, soweit weitergehende Informationen eine positive 
Entwicklung eines Beteiligten gefährden würden, auf die Mitteilung beschränken, 
in welchem Umfang Gespräche stattgefunden haben. 

(4) Der Konfliktregler ist in Ausübung seiner Tätigkeit befugt, mit 
Zustimmung des Verdächtigen oder des Verletzten in gerichtliche und 
verwaltungsbehördliche Akten sowie in solche von Körperschaften des 
öffentlichen Rechts über Verfahren, welche diese Personen betreffen, Einsicht zu 
nehmen; auf sein Ersuchen sind ihm auch Ablichtungen daraus unentgeltlich zur 
Verfügung zu stellen. 

(4) Der Konfliktregler ist in Ausübung seiner Tätigkeit befugt, mit 
Zustimmung des Beschuldigten oder des Opfers in gerichtliche und 
verwaltungsbehördliche Akten sowie in solche von Körperschaften des 
öffentlichen Rechts über Verfahren, welche diese Personen betreffen, Einsicht zu 
nehmen; auf sein Ersuchen sind ihm auch Ablichtungen daraus unentgeltlich zur 
Verfügung zu stellen. 

(5) … (5) … 

Vermittlung von gemeinnützigen Leistungen sowie Schulungen und Kursen Vermittlung von gemeinnützigen Leistungen sowie Schulungen und Kursen 

§ 29b. (1) An der Vermittlung von gemeinnützigen Leistungen (§§ 90d und 
90e der Strafprozeßordnung 1975) sowie Schulungen und Kursen (§ 51 des 
Strafgesetzbuches) sowie zur Beratung des Verdächtigen während deren 
Durchführung wirken auf Ersuchen der Staatsanwaltschaften und Gerichte in der 
Sozialarbeit erfahrene Personen als Vermittler mit. 

§ 29b. (1) An der Vermittlung von gemeinnützigen Leistungen (§§ 201, 202 
StPO sowie § 3a StVG) sowie Schulungen und Kursen (§ 51 des 
Strafgesetzbuches) sowie zur Beratung des Verdächtigen während deren 
Durchführung wirken auf Ersuchen der Staatsanwaltschaften und Gerichte in der 
Sozialarbeit erfahrene Personen als Vermittler mit. 

(2) Der Vermittler unterrichtet den Verdächtigen über das Wesen des 
Rücktritts von der Verfolgung nach den §§ 90d und 90f der Strafprozeßordnung 

(2) Der Vermittler unterrichtet den Beschuldigten über das Wesen des 
Rücktritts von der Verfolgung nach den §§ 201 und 203 StPO sowie über den 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
1975 sowie über den Inhalt der vorgeschlagenen gemeinnützigen Leistungen, der 
Schulung oder des Kurses und berät ihn erforderlichenfalls während der 
Durchführung. Er nimmt Kontakt mit der Einrichtung (§ 90e Abs. 2 der 
Strafprozeßordnung 1975) auf, holt ihre Zustimmung zur Erbringung der 
gemeinnützigen Leistungen ein und verständigt sie von deren Art und vom 
Ausmaß der zu erbringenden Leistungen. Er leitet den Verdächtigen bei seinen 
Bemühungen, zum Ausgleich der Folgen der Tat beizutragen, an und unterstützt 
ihn dabei. 

Inhalt der vorgeschlagenen gemeinnützigen Leistungen, der Schulung oder des 
Kurses und berät ihn erforderlichenfalls während der Durchführung. Er nimmt 
Kontakt mit der Einrichtung (§ 202 Abs. 2 StPO) auf, holt ihre Zustimmung zur 
Erbringung der gemeinnützigen Leistungen ein und verständigt sie von deren Art 
und vom Ausmaß der zu erbringenden Leistungen. Er leitet den Beschuldigten bei 
seinen Bemühungen, zum Ausgleich der Folgen der Tat beizutragen, an und 
unterstützt ihn dabei. 

 (2a) Der Vermittler unterrichtet den Verurteilten über das Wesen der 
Erbringung von gemeinnützigen Leistungen nach § 3a StVG, erhebt die für die 
Vermittlung notwendigen Informationen sowie den Inhalt der vorgeschlagenen 
gemeinnützigen Leistungen und berät ihn erforderlichenfalls während der 
Erbringung. Er nimmt Kontakt mit der Einrichtung (§ 202 Abs. 2 StPO) auf, holt 
ihre Zustimmung zur Erbringung der gemeinnützigen Leistungen ein und 
verständigt sie von Art und Ausmaß der zu erbringenden Leistungen. Der 
Vermittler erarbeitet gemeinsam mit dem Verurteilten den für die Erbringung der 
gemeinnützigen Leistungen benötigten Zeitraum und unterstützt ihn bei den 
erforderlichen Eingaben bei Gericht. 

(3) … (3) … 

(4) … (4) … 

Artikel V 

Änderungen des Jugendgerichtsgesetzes 1988 

Bedingte Entlassung aus einer Freiheitsstrafe Bedingte Entlassung aus einer Freiheitsstrafe 

§ 17. Für die bedingte Entlassung aus einer wegen einer Jugendstraftat 
verhängten Freiheitsstrafe gilt § 46 Abs. 1 bis 4 StGB mit der Maßgabe, daß die 
mindestens zu verbüßende Strafzeit jeweils einen Monat beträgt und daß außer 
Betracht bleibt, ob es der Vollstreckung der Strafe bedarf, um der Begehung 
strafbarer Handlungen durch andere entgegenzuwirken. 

§ 17. Für die bedingte Entlassung aus einer wegen einer Jugendstraftat 
verhängten Freiheitsstrafe gilt § 46 Abs. 1 bis 5 StGB mit der Maßgabe, daß die 
mindestens zu verbüßende Strafzeit jeweils einen Monat beträgt und daß außer 
Betracht bleibt, ob es der Vollstreckung der Strafe bedarf, um der Begehung 
strafbarer Handlungen durch andere entgegenzuwirken. 
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